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MEDIENMITTEILUNG 
STADTRATSSITZUNG VOM 7. SEPTEMBER 2023 

AUSSENEISFELD WIRD SPÄTER ERÖFFNET 

In den vergangenen Jahren wurde das Ausseneisfeld im Sportzentrum Effretikon jeweils Mitte Oktober bereit-
gestellt und den Eissportvereinen sowie für den öffentlichen Eislauf zur Verfügung gestellt. Zu dieser Jahres-
zeit herrschte regelmässig schönes Wetter mit warmen Temperaturen.  

Die Eisaufbereitung beansprucht insbesondere für das Ausseneisfeld sehr viel Energie. Der monatliche Ener-
gieverbrauch ist im Herbst doppelt so hoch wie in den Wintermonaten. Der Eisaufbau bei sonnigen Tagen birgt 
zudem das Risiko, dass das Eis wieder schmilzt und der Eisaufbau nochmals komplett neu gestartet werden 
muss. Aufgrund der veränderten Wetterbedingungen reicht die Kälteenergie häufig nicht mehr aus, um die 
Ausseneisfläche trocken zu halten. Als Konsequenz liegt am Nachmittag Wasser auf dem Eis und die Benut-
zung ist unattraktiv. Der öffentliche Eislauf wurde auch deswegen in den letzten Jahren besonders in den ers-
ten Saisonwochen weniger frequentiert. 

Der Stadtrat hat aufgrund dieser Ausgangslage entschieden, das Ausseneisfeld künftig zwei Wochen später, 
jeweils am ersten Novemberwochenende, zu öffnen. Damit können rund 40’000 kWh Energie eingespart wer-
den. Dies entspricht dem durchschnittlichen Jahresverbrauch von rund zehn 4-Personen-Haushalten. Den Min-
derkosten von rund 12'000 Franken stehen geringere Erträge für Eintritte und den Verkauf von Eiszeiten von 
etwa 8'000 Franken gegenüber.  

Um die verkürzte Saison auf dem Ausseneisfeld kompensieren zu können, werden den Vereinen auf dem In-
nenfeld ausgedehntere Nutzungszeiten zur Verfügung gestellt. Die Änderungen sind bereits in die Saison- und 
Eisplanung 2023/2024 eingeflossen.  
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